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SMI-ANALYSE

KONJUNKTUR
BIP-Wachstum* Industrie- Arbeits- Inflation** Detailhandels- Rendite

Land letztes Prognose produktion* losigkeit** letztes Prognose umsätze** Staatsanleihe Realzins
Schweiz 2,00 (06.16) 2,10 (11.16) -5,60 (06.16) 3,30 (09.16) -0,20 (09.16) -0,10 (11.16) -0,10 (09.16) -0,51 (10.16) -0,31 (10.16)
Eurozone 1,60 (06.16) 3,20 (11.16) 1,80 (08.16) 10,10 (08.16) 0,40 (09.16) 1,30 (11.16) -2,10 (08.16) 0,06 (10.16) -0,34 (10.16)
Deutschland 3,10 (06.16) 3,80 (11.16) 8,10 (08.16) 5,90 (09.16) 0,70 (09.16) 1,80 (11.16) -1,60 (08.16) 0,06 (10.16) -0,64 (10.16)
Frankreich 1,30 (06.16) 2,50 (11.16) 0,20 (08.16) 10,50 (08.16) 0,40 (09.16) 1,00 (11.16) -2,00 (08.16) 0,33 (10.16) -0,07 (10.16)
Grossbritannien 2,10 (06.16) 3,50 (11.16) 0,70 (08.16) 4,90 (08.16) 0,60 (08.16) 1,70 (11.16) 0,80 (08.16) 1,01 (10.16) 0,41 (10.16)
Italien 0,80 (06.16) 2,40 (11.16) 4,10 (08.16) 11,40 (08.16) 0,10 (09.16) 1,30 (11.16) -1,10 (08.16) 1,38 (10.16) 1,28 (10.16)
Japan 0,60 (06.16) 2,50 (11.16) -4,20 (08.16) 3,10 (08.16) -0,50 (08.16) 1,10 (11.16) -3,60 (08.16) -0,06 (10.16) 0,44 (10.16)
USA 1,20 (06.16) 4,60 (11.16) -1,10 (08.16) 5,00 (09.16) 1,10 (08.16) 1,80 (11.16) 0,70 (09.16) 1,77 (10.16) 0,67 (10.16)

Angaben in Prozent, * Quartalszahlen auf Jahresbasis ** Monatszahlen auf Jahresbasis

KOF KONSENSPROGNOSEN
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KOF KONJUNKTURBAROMETER UND BIP

2016 2017
Konjunktur (Umfragen) akt. vorh. akt. vorh.
Wachstum reales BIP 1,30 0,40 1,40 1,50
Wachstum reale Bau- u. Ausr. 2,10 1,80 1,90 2,20
Wachstum reale Exporte 3,30 0,40 3,10 3,90
Veränderung Konsumentenpreise -0,40 -0,50 0,20 0,20
Arbeitslosenquote 3,40 3,50 3,40 3,60

in 3 Monaten in 12 Monaten
Finanzmärkte (Umfragen) akt. vorh. akt. vorh.
3-Monats-Libor CHF -0,72 -0,08 -0,67 -0,70
Kassazins 10-jährige Bundesoblig.-0,33 -0,30 -0,14 -0,10
CHF / EUR 1,09 1,09 1,10 1,11
CHF / USD 0,99 0,98 1,02 1,01
SPI-Index 9‘116,00 8‘511,00 8‘990,00 8‘842,00

Quelle: KOF, Angaben in Prozent, Stand: 20. September 2016

Das KOF Konjunkturbarometer ist ein Frühindikator für die Schwei-
zer Wirtschaft. Es ist so konstruiert, dass es der Wachstumsrate des
Bruttoinlandsprodukts um ein bis zwei Quartale vorausläuft.
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IFO WELTWIRTSCHAFTSKLIMA

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/SIX Swiss Exchange
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Volatilität in den vergangenen 250 Tagen (%)
tiefer höher als der SMI
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SMI (+16,9% Volatilität, –7,1% Wertentwicklung seit 12 Monaten)
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Hypothekarschuld 
und Kontoguthaben 
verrechnen?
Angenommen, ich besitze drei Bankkonten mit jeweils 
100!000 Franken, also insgesamt 300!000 Franken Ver-
mögen. Daneben ist noch eine Hypothek von 250!000 
Franken bei derselben Bank. Werden die Schulden mit 
dem Vermögen verrechnet, oder sind zwei Konti nicht 
gesichert und die Schulden bleiben bestehen?

�Gemäss der Vereinbarung über die Einlagesicherung 
verzichten Banken auf die Verrechnung mit Schulden 

des Einlegers im Umfang des maximal privilegierten 
 Betrags. Bis 100 000 Franken pro Kunde kann somit keine 
Verrechnung vorgenommen werden. Kontoguthaben 
über 100 000 Franken dürfen mit Schulden bei derselben 
Bank verrechnet werden. Für Bankkunden mit einer Hy-
pothek ist das ein Vorteil. Im Konkursfall reduzieren sich 
Kontoguthaben und Hypothek. Viele Banken verlangen 
beim Hypothekarabschluss aber einen «Verrechnungs-
verzicht». So sind Hypothekarnehmer im Konkursfall 
deutlich schlechter gestellt, da sie die Verrechnung nicht 
vornehmen dürfen. Obwohl das juristisch umstritten ist, 
sollte man die Klausel aus den Verträgen streichen.

Kann ich mein Haus 
trotz Hypo-Vertrag 
vorzeitig verkaufen?
Meine langjährigen Mieter sind an meinem Haus interes-
siert und ich würde es gerne verkaufen. Das Problem: 
Die Festhypothek auf das Haus läuft noch bis 2019.  
Hindert das den Verkauf?

�Nein. Grundsätzlich können Sie Ihr Haus samt Hypo-
thek verkaufen, sofern Ihre Bank mitspielt – fragen Sie 

also zuerst dort nach. Sehr wahrscheinlich wird sie Ihre 
Kaufinteressenten unter die Lupe nehmen. Noch ein 
Punkt: Es ist davon auszugehen, dass der Zins auf der 
Festhypothek viel höher ist als die aktuellen Zinsen. Das 
macht den Vertrag für Ihre Mieter unattraktiver und Sie 
müssten dafür den Immobilienpreis senken. Eine Alter-
native wäre ein Verkauf erst am Ende der Hypothekar-
laufzeit in Verbindung mit einem Vorkaufsrecht. Dabei 
setzen Sie zu Ihrem Vorteil auf ein «unlimitiertes» Vor-
kaufsrecht, bei dem der Kaufpreis und so weiter noch 
nicht festgelegt sind, damit Sie von eventuell steigenden 
Preisen in der Zukunft profitieren können. Umgekehrt 
können Ihre Mieter das Vorkaufsrecht dann aber einfach 
verfallen lassen und Sie müssen sich neue Käufer suchen.

geldberatung@
       handelszeitung.ch

www.handels zeitung.ch/geldberatung

Vorsorge Wer im
Rentenalter noch arbeitet, 
muss weiter AHV-Beiträge 
zahlen, hat aber vielfältige 
Optimierungsmöglichkeiten. 
 
FREDY HÄMMERLI

F ür viele Menschen ist  
es unvorstellbar, nach 
der Pensionierung von 
einem Tag auf den ande-
ren ohne Arbeit dazu-

stehen. Sie möchten sich lieber 
schrittweise aus dem Erwerbsleben 
zurückziehen. Darum ist nach dem 
offiziellen Pensionsalter für viele noch 
lange nicht Arbeitsschluss: Anfang 
2016 waren 17,9 Prozent der Männer 
und 7,8 Prozent der Frauen mit über 
65 Jahren noch berufstätig. Zehn Jahre 
zuvor waren es erst 12,2 beziehungs-
weise 5,5 Prozent. Bei denen, die 
 weiterhin im Erwerbsleben stehen, ist 
Teilzeitarbeit Trumpf. Nach 65 arbei-
tet nur noch jeder dritte Mann  Vollzeit. 
Bei den Frauen ist der Unterschied 
noch grösser. Ein 100-Prozent-Pen-
sum leistet nur noch jede Fünfte. 
 Ähnlich hohe Werte weisen lediglich 
noch Norwegen und Schweden auf.

«Studien zeigen, dass ältere Er-
werbstätige vor allem dann über das 
gesetzliche Rentenalter hinaus ar-
beiten, wenn die Anstellungsbedin-
gungen und das Arbeitsklima gut 
sind», sagt Nils Aggett, Leiter Pension 
Services bei der UBS. 
Das wissen auch die 
Unternehmen – und 
bieten mit Blick auf 
die Pension immer 
flexiblere Arbeitsmo-
delle. Sie haben er-
kannt, dass Teilzeit-
arbeit vor und nach 
der Pensionierung den Know-how-
Transfer von Alt zu Jung erleichtert 
und verhindert, dass mit der Pen-
sionierung einer Mitarbeiterin oder 
eines Mitarbeiters deren gesamte 
 Erfahrung verloren geht. Auch bieten 
neue Plattformen wie www.renta-
rentner.ch gute Alternativen zum tra-
ditionellen Angestelltenverhältnis an 
und werden rege genutzt.

Arbeiten und Steuern sparen
Seit 2011 werden über das Pen-

sionsalter hinaus Erwerbstätige steu-
erlich belohnt. So müssen die Alters-
leistungen aus der Säule 3a nicht 
mehr bei Erreichen des regulären 
AHV-Alters bezogen werden. Der 
 3a-Bezug mit den entsprechend an-
fallenden Steuern kann bis zur defi-

nitiven Aufgabe der Erwerbstätigkeit 
aufgeschoben werden – maximal um 
fünf Jahre. 

Bis fünf Jahre über das reguläre 
AHV-Alter hinaus können erwerbs-
tätige Pensionierte überdies weiter 
Beiträge in die Säule 3a einzahlen 
und diese − wie schon bis anhin – von 
ihrem steuerbaren Einkommen ab-

ziehen. Wer noch wei-
ter Beiträge in die Pen-
sionskasse (BVG) ein-
zahlt, darf dieses Jahr 
maximal 6768 Franken 
in die Säule 3a einzah-
len. Wer keiner Pen-
sionskasse mehr ange-
schlossen ist, kann 

2016 20 Prozent seines Nettoerwerbs-
einkommens beziehungsweise maxi-
mal 33 840 Franken einzahlen. 

Üblicherweise sind Pensionierte 
keiner Pensionskasse mehr ange-
schlossen. Das bringt ihnen im Pen-
sionierungsjahr einen zusätzlichen 
Vorteil. Denn im Jahr der Pensionie-
rung darf man gleich doppelt in die 
Säule 3a einzahlen: Den «kleinen» 
Maximalbetrag für Erwerbstätige mit 
Pensionskasse von 6768 Franken für 
die Monate bis zur Pensionierung und 
auch noch 20 Prozent des Netto-
erwerbseinkommens für die rest-
lichen Monate des Jahres. Gesamthaft 
aber darf der Maximalbetrag von 
33 840 Franken nicht überschritten 
werden. Doch Vorsicht: Der «kleine» 
3a-Beitrag muss noch vor dem 64. 

(Frauen) beziehungsweise 65. Ge-
burtstag (Männer) eingezahlt werden.

Nur beschränkte Sozialabgaben
Das im Rahmen der BVG ange-

sparte und auf einem sogenannten 
Freizügigkeitskonto oder in einer 
Freizügigkeitspolice geparkte Kapital 
darf über das offizielle Pensionsalter 
hinaus bis zum 69. respektive 70. 
 Altersjahr liegengelassen werden. 
Und dies selbst dann, wenn man sei-
ne Erwerbstätigkeit früher beendet, 
wie das Bundesgericht entschieden 
hat. Damit profitieren Pensionierte 
weiter von den im Vergleich zu Spar-
konten guten Zinssätzen auf Freizü-
gigkeitsgeldern. Das Guthaben und 
die Erträge daraus bleiben bis zum 
Bezug erst noch steuerfrei. 

Wenn Rentner nach der offiziellen 
Pensionierung weiter erwerbstätig 
bleiben, müssen sie auf ihr Einkom-

men nur noch beschränkte Sozial-
abgaben entrichten (monatlich 1400, 
jährlich 16 800 Franken) und sind von 
AHV, IV und EO befreit. Zudem sind 
Beiträge an die Arbeitslosenversiche-
rung nicht mehr geschuldet. Darüber 
hinausgehende Einkommen unter-
liegen der AHV-Pflicht, wirken sich 
aber nicht mehr auf die eigene Ren-
tenhöhe aus. 

Bei mehreren Teilzeitanstellun-
gen gilt der Freibetrag von 16 800 
Franken jährlich pro Arbeitgeber. 
Auch ein weiteres Einzahlen in die 
Pensionskasse ist seit Jahresbeginn 
2011 grundsätzlich möglich. Die Ar-
beitgeber sind allerdings nicht ver-
pflichtet, weiterhin einen Beitrag 
 daran zu leisten. Wer es sich leisten 
kann und dank seiner stabilen Ge-
sundheit auf ein langes Leben hoffen 
darf, kann die AHV-Rente aufschie-
ben. Dies ist maximal fünf Jahre 
 möglich und bringt danach eine Ren-
tenerhöhung zwischen 5,8 (1 Jahr) 
und 31,5 Prozent (5 Jahre). 

Der gewünschte Aufschub muss 
spätestens ein Jahr nach der offiziel-
len Pensionierung angemeldet wer-
den. Gerade bei Weiterarbeit nach 
der Pensionierung kann sich der 
Rentenaufschub lohnen. Denn das 
kumulierte Einkommen aus Er-
werbstätigkeit und Rente verursacht 
eine hohe Steuerbelastung, weil der 
Steuertarif mit wachsendem Ein-
kommen stark steigend ausgelegt ist 
(Progression). 

Arbeiten nach der Pension

Gutes Arbeitsklima: Flexible Arbeitsbedingungen lassen Rentner auch über das Pensionsalter hinaus arbeiten.
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Im Jahr der  
Pensionierung 
doppelt in die 

Säule 3a  
einzahlen.  

AHV-Aufschub:
Höhere Rente möglich

   Maximal- 
   rente (Fr.)
   Alleinstehende 
 Aufschub Aufwertung (2016)
 0 Jahre 0,0% 28&200
 +1 Jahr +5,2% 29&666
 +2 Jahre +10,8% 31&246
 +3 Jahre +17,1% 33&022
 +4 Jahre +24,0% 34&968
 +5 Jahre +31,5% 37&083
  QUELLE: EIGENE RECHERCHEN 


